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I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
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1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  
 

 
 

TÖB 1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 21.09.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Rahmenplanverfahren ohne Relevanz. 
Die Innenstadt liegt im Sanierungsgebiet "Altstadt" Neubrandenburg. Gemäß § 144 
BauGB benötigen die dort in Abs. 1 bis 5 aufgelistete Baumaßnahmen in festgelegten 
Sanierungsgebieten eine sanierungsrechtliche Genehmigung. Diesbezüglich erhalten 
die Darstellungen des Rahmenplanes als Sanierungsziel indirekt eine rechtliche 
Bedeutung. 
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1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird beachtet. 
Die Belange werden in dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 108 „Am 
Bahnhofstor“ für den Änderungsbereich Block 3.1 berücksichtigt.  

 
1.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

2 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplan Innenstadt 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.2 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Verkehrsbehörde    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 2.5 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Verkehrsbehörde 
02.09.20    

 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
- keine Einwände zum Rahmenplanverfahren der 1. Änderung 

 
1.3 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH   04.09.20 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Rahmenplanverfahren ohne Relevanz und wird in 
weiterführenden Planungen berücksichtigt. 
Die für die Ver- und Entsorgung des Plangebietes notwendigen Erschließungs-
maßnahmen (Leitungen) sind innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen realisierbar. 
Eventuelle Erweiterungen an vorgelagerten Ver- und Entsorgungsnetzen werden im 
Rahmen gesonderter Planungen (z. B. B-Plan bzw. Objektplanung) von den 
Neubrandenburger Stadtwerken benannt, damit diese in einen Investitionssicherungs-
vertrag zwischen dem Erschließungsträger und neu.sw verankert werden können. 
Diese Maßnahmen werden in dieser Tiefenschärfe nicht mit den Darstellungen des 
Rahmenplanes erfasst.  
 
Zu 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8: Die Hinweise sind für das Rahmenplanverfahren ohne 
Relevanz und werden in weiterführenden Planungen berücksichtigt. 
Die Hinweise sind für die Darstellungen der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des 
Rahmenplanes nicht relevant und werden bei weiterführenden Planungen mit einer 
erneuten TÖB-Beteiligung mit der Stellungnahme abgefragt. 

1.3 Neubrandenburger Stadtwerke    Abwägungsvorschlag  
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1.3 Neubrandenburger Stadtwerke    Abwägungsvorschlag  
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1.4 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V   04.09.20 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 

 
1.4 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V    Abwägungsvorschlag  
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Zu 1 und 2: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Belange sind im Entwurf der 1. Änderung des Rahmenplanes durch folgenden 
Textbaustein bereits aufgenommen worden (siehe S. 25 - 26): Im Zuge der Errichtung 
der Tiefgarage sind die Erhaltung der Synagogenfundamente sowie die Sicherung der 
Statik der Stadtmauer aus baudenkmalpflegerischer Sicht unbedingt abzusichern. Eine 
detaillierte Begründung über den Wert der Synagogenfundamente ist der Erläuterung 
des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) vom 14.12.18 zu entnehmen.  
 
Zu 3: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Textteil wurde im Punkt 6.2.3 – Wiekhäuser – bereits im Entwurf wie folgt ergänzt: 
Eine Wiedererrichtung von Wiekhäusern ist mit dem zuständigen Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege (LAKD) als Denkmalfachbehörde im Einzelfall zu thematisieren. 
Im Gestaltungsplan wird der Hinweis aufgenommen. Der Schützenwall liegt nicht im 
Geltungsbereich der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplanes. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die in der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplanes vorgeschlagene 
unterschiedliche Anzahl der Geschosse im Block 3.1 wurde im Rahmen des 
Entwurfsverfahrens mit den Denkmalbehörden thematisiert und abgestimmt und ist mit 
folgendem Textbaustein bereits im Entwurf eingearbeitet:  
Es hat sich in den Blockbereichsplanungen eine drei- bis viergeschossige Bebauung als 
maßstäblich angemessen ergeben. In der Stadtmitte ist die Geschossigkeit auch 4 - 5 
(7). Der Stadtbaukörper muss eher zusammen mit der historischen Befestigungsanlage 
als Rahmen sichtbar bleiben. 
Damit ist keine grundsätzliche Ausweisung des gesamten Bereiches als drei- bis vier- 
geschossig erfolgt. In den Fachplänen erfolgt nach Abstimmung mit der Unteren 
Denkmalschutzbehörde eine differenzierte Darstellung mit max. 2 bis 3 Geschossen an 
der Ringstraße. 
 
Mit der Berücksichtigung der Stellungnahme der NEUWOGES vom 10.09.20, siehe L-
Nr. 19.3, wird der Text für die Bebauung an der Poststraße wie folgt geändert: 
Es hat sich in den Blockbereichsplanungen eine drei- bis fünfgeschossige Bebauung 
als maßstäblich angemessen ergeben. Die fünfgeschossige Bebauung soll im Block 
3.1 nur an der Poststraße möglich sein. In der Stadtmitte ist die Geschossigkeit auch 
4 - 5 (7). Der Stadtbaukörper muss eher zusammen mit der historischen 
Befestigungsanlage als Rahmen sichtbar bleiben. Für eine Bebauung an der 
Ringstraße wird die Anzahl der Geschosse mit 2 bis 3 dargestellt.  
 

 
 
1.5 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 15.3 Untere Denkmalschutzbehörde   14.04.20 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Belange sind im Entwurf der 1. Änderung bereits durch folgende Textbausteine 
aufgenommen worden (siehe S. 25 - 26): 
Im Zuge der Errichtung der Tiefgarage sind die Erhaltung der Synagogenfundamente 
sowie die Sicherung der Statik der Stadtmauer aus baudenkmalpflegerischer Sicht 
unbedingt abzusichern. Eine detaillierte Begründung über den Wert der 
Synagogenfundamente ist der Erläuterung des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege (LAKD) vom 14.12.18 zu entnehmen.  
 

 
 
1.5 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

1 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplan Innenstadt 

 

 

TÖB 15.3 Untere Denkmalschutzbehörde   14.04.20 
 
 
 
 
 
 
Zu 2: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wurde bereits im Entwurf aufgenommen und die Überschrift im Punkt 4.2.2 
in Baudenkmale entsprechend geändert.  
 
Zu 3: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die Hinweise sind im Entwurf unter Punkt 4.2.2 Abs. 6, 7, 8 des Textteils bereits 
eingearbeitet worden. 
 
 
 
 
Zu 4: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis ist bereits im Entwurf wie folgt aufgenommen worden:  
Die Ringstraßen haben in den letzten Jahrzehnten einen Bedeutungs- und 
Gestaltungswandel erfahren. Begonnen hat der Prozess mit der Sanierung/ 
Wiederaufbau der Wiekhäuser ab den 1970er Jahren. 
 
Zu 5 und 6: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Die in der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplanes vorgeschlagene 
Anzahl der Geschosse der Bebauung an der Ringstraße wurde im Rahmen des 
Entwurfsverfahrens mit den Denkmalbehörden thematisiert und mit 2 bis 3 abgestimmt. 
Konkrete Festsetzungen zur Höhe der Bebauung erfolgen erst mit dem B-Plan Nr. 108 
„Am Bahnhofstor“. 
In Verbindung mit der Berücksichtigung der Stellungnahme der NEUWOGES vom 
10.09.20, siehe L-Nr. 19.3, wird der Text für die Bebauung an der Poststraße wie folgt 
geändert: 
Es hat sich in den Blockbereichsplanungen eine drei- bis fünfgeschossige Bebauung 
als maßstäblich angemessen ergeben. Die fünfgeschossige Bebauung soll im Block 
3.1 nur an der Poststraße möglich sein. In der Stadtmitte ist die Geschossigkeit auch 
4 bis 5 (7). Der Stadtbaukörper muss eher zusammen mit der historischen 
Befestigungsanlage als Rahmen sichtbar bleiben. Für eine Bebauung an der 
Ringstraße wird die Anzahl der Geschosse mit 2 bis 3 dargestellt. 
 

 
 

 
1.5 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  
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Zu 7:   Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Hinweis wurde bereits in den Entwurf im Textteil aufgenommen. 
„Eine Wiedererrichtung von Wiekhäusern ist mit dem zuständigen Landesamt für Kultur 
und Denkmalpflege (LAKD) als Denkmalfachbehörde im Einzelfall zu thematisieren“.    
Im Gestaltungsplan wird der Hinweis zu Nr. 7 und 50 textlich ergänzt. 
 
 
Zu 8:   Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der Schützenwall liegt nicht im Geltungsbereich der 1. Änderung der 3. Fortschreibung 
des Rahmenplanes. Im Entwurf wurde der Text mit den aktualisierten Daten 
(Jahresangaben) bereits geändert. 
 
Die Weiterverfolgung der historischen Spur durch die Bebauung der Wallanlage im 
Bereich Schützenwall wird mit der 1. Änderung nicht erfasst bzw. dargestellt. Weitere 
Planungsschritte zu diesem Thema sind, wie in der 3. Fortschreibung vermerkt, mit den 
Denkmalbehörden gesondert zu thematisieren.  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9:   Der Hinweis wird berücksichtigt. 

-   siehe Ausführungen zur Stellungnahme des Landesamtes für Kultur und    
  Denkmalpflege (LAKD) 
 

Zu 10: Der Hinweis ohne Relevanz für das Rahmenplanverfahren. 
Die Abstimmungen erfolgen gesondert im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens.  

 
 
 
1.5 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  
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Zu 11: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
Der LAKD wird im Verfahren bei Bauantragstellung als TÖB beteiligt. Die 
Abstimmungen erfolgen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6 Handelsverband Nord e. V.    Abwägungsvorschlag  
 TÖB 18.4 Handelsverband Nord e. V.   18.08.20 

 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
Es werden keine Bedenken geäußert. 
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1.7 NABU Mecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  
 

 

TÖB 18.5 NABU Mecklenburg-Vorpommern   18.08.20 
 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
Es werden keine Einwände zum Rahmenplanverfahren vorgebracht. 

 
 

 
2.1 NEUWOGES    Abwägungsvorschlag  
 TÖB 19.3 NEUWOGES   10.09.20 
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Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 und 2: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In den Fachplänen wird die Geschossigkeit an der Poststraße mit III - V neu 
dargestellt. Die Auswirkung bei der Erhöhung der Anzahl der Geschosse an der 
Poststraße wurde geprüft. Die vorhandenen Firsthöhen der Gebäude auf der Südseite 
werden nicht überschritten. 
Im Textteil wird der Satz: „Die Traufhöhen sollen ca. 9,50 m bzw. 11,50 m nicht 
überschreiten“ gestrichen, da eine Festsetzung zum Maß der baulichen Nutzung, z. B. 
Gebäudehöhe, für den Bereich erst mit dem B-Plan Nr. 108 „Am Bahnhofstor“ erfolgt. 
 
Zu 3: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
In den Fachplänen werden die oberirdische Stellplätze im Bereich 3.1 nicht mehr 
dargestellt. 
 
Zu 4: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Die Gestaltung der Gedenkstätte zur Erinnerung an das Jüdische Leben in 
Neubrandenburg erfolgte im 2008. Die Fläche der Gedenkstätte liegt im 
Geltungsbereich der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplanens und ist als 
gestaltete Grünanlage dargestellt. Im Rahmen der neuen Bebauung des Blocks 3.1 ist 
es möglich, die Hecken in die Gestaltung der angrenzenden Freianlagen einzubeziehen 
oder zu entfernen. Die Gestaltung der Fläche der ehemaligen Synagoge mit den dazu 
gehörenden Elementen (Grabsteine, Mahnmal, Bäume an der Poststraße) ist zu 
erhalten. Es besteht kein städtebaulicher Anlass, das Erscheinungsbild zu verändern.  

 
 

3.1 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 8.4 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde 
            10.09.20 
 
 
Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt.  
 
Es wird empfohlen, eine Wohnnutzung unter den gegebenen Bedingungen hinsichtlich 
Lärmschutz an den Standorten allgemein nicht zu planen.  
 
Für eine belastbare Aussage werden bei weiterführenden Planungen, z. B. mit dem  
B-Plan Nr. 108, über ein Gutachten Festsetzungen ermittelt, die gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse für die Art der Nutzungen im Mischgebiet sichern.  

 
3.1 Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg, Immissionsschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  
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4.1 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag  
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TÖB 13.2 IHK Neubrandenburg   10.09.20 
 
 
Stellungnahme ohne Hinweise zum Rahmenplanverfahren  
 

 



Vier-Tore-Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung der 3. Fortschreibung des Rahmenplan Innenstadt 

 
VIER-TORE-STADT NEUBRANDENBURG  

 

 Rahmenplan Innenstadt 3. Fortschreibung 1. Änderung 
 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 
 
 

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
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1.1 Bürger 1    Abwägungsvorschlag  
 

 

1.1 Bürger 1 09.09.20 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1: Der Hinweis ist für das Rahmenplanverfahren ohne Relevanz.  
Die Belange der unterschiedlichen Eigentümer bzw. die genaue Lage der 
Grundstücksgrenze sind in einem gesonderten Verfahren zu präzisieren und zu 
überprüfen. Der Rahmenplan besitzt hier nicht die Tiefenschärfe und trifft auch keine 
Festlegungen für Änderungen zum Eigentum. Die Differenz zwischen baulicher 
Befestigung und Lage der Flurstücksgrenze ist in einem anderen Verfahren zu klären. 
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1.1 Bürger 1    Abwägungsvorschlag  
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